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RS OGH 1993/10/28 15Nds102/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1993

Norm

StPO §62

StPO §198 Abs1

Rechtssatz

Nach der Bestimmung des § 198 Abs 1 StPO ist es grundsätzlich Aufgabe des Untersuchungsrichters in der

Voruntersuchung den Beschuldigten zu vernehmen. Wird diese Aufgabe an Organe auswärtiger Sicherheitsbehörden

übertragen, dann kann eine solche Vorgangsweise nicht als Begründung für eine Veränderung der örtlichen

Zuständigkeit dienen.
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